
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 23. November 2012. 
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BVD/P121870 
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1. Begehren 

Mit diesem Ratschlag beantragen wir dem Grossen Rat,  
 
- den Regierungsrat zu ermächtigen, der Universität Basel für den Neubau des Biozent-

rums ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen in der Höhe von CHF 158.2 Mio. 
(Preisbasis Baukostenindex Hochbau Nordwestschweiz = 119.7 Punkte per Oktober 
2011) zu gewähren, abzüglich der erwarteten Bundessubventionen (Prognose: 
CHF 34.3 Mio.) und zuzüglich der erwarteten Finanzierungskosten während der Projekt-
phase (Prognose: CHF 5.6 Mio.). 

- die betrieblichen und finanziellen Folgekosten des Neubaus Biozentrum ab Betriebsbe-
ginn im 2017 im Globalbeitrag der Universität ab 2017 zu berücksichtigen. 

- Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der Preisbasis vom Oktober 2011 des 
Kredites unter Ziffer 1 zu bewilligen. Diese sind in den Abrechnungen nachzuweisen. Zur 
Anwendung kommt der Baupreisindex Hochbau Region Nordwestschweiz. 

- diese Beschlüsse unter dem Vorbehalt der gleichlautenden Zustimmung durch den 
Landrat des Kantons Basel-Landschaft zu beschliessen. 

2. Bedeutung der Life Sciences 

Unter den thematischen Schwerpunkten der Universität Basel ist der Bereich Life Sciences 
derjenige mit dem grössten Gewicht. Er beansprucht den weitaus grössten Anteil des Uni-
versitätsbudgets und trägt massgeblich zur internationalen Ausstrahlung der Universität bei. 
Dies erfordert einerseits erstklassige Infrastrukturen und andererseits die Zusammenführung 
der Stärken des Wissensstandorts. Der Life Sciences Bereich umfasst in erster Linie die 
Medizinische Fakultät sowie weite Teile der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. 
Diese werden gemäss Raumstrategie der Universität auf dem Campus Schällemätteli in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Universitätsspitals Basel und des Universitäts-Kinderspitals 
beider Basel zusammengezogen. Auf dieses Areal wird auch das ETH-Departement für Bio-
systeme (D-BSSE) domiziliert, um eine optimale Integration in diesem universitären Kompe-
tenzzentrum zu erreichen. Der Regierungsrat Basel-Stadt hat am 14. August 2012 einen 
Ratschlag zum Hochschulareal St. Johann „Campus Schällemätteli“ (Ratschlag 12.1242.01) 
an den Grossen Rat überwiesen, in dem er für das Geviert zwischen Schanzen-, Spital-, 
Pestalozzi- und Klingelbergstrasse einen neuen umfassenden Bebauungsplan für das Hoch-
schulareal St. Johann festsetzt.  
 
Der Neubau für das Biozentrum wird einen ersten infrastrukturellen Meilenstein der beiden 
Trägerkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft für die Life Sciences der Universität bil-
den. Zusammen mit dem Biozentrum sind im Neubau insbesondere auch das Rechenzent-
rum der Universität, allgemeine Unterrichtsräume und eine Cafeteria vorgesehen. Der Neu-
bau soll auf dem Baufeld der ehemaligen Strafanstalt Schällemätteli errichtet werden, in 
Nachbarschaft zum Neubau des Kinderspitals im Osten und zu den bestehenden Bauten 
des Bio- und Pharmazentrums im Süden.  
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3. Partnerschaftliche Regelung  

Der Universitätsvertrag (§§ 39 und 40) sowie die von den Regierungen erlassene Vereinba-
rung über das Immobilienwesen der Universität Basel vom 27. Juni 2006 geben Regeln für 
die Bewirtschaftung der von der Universität genutzten Liegenschaften und die Neuinvestitio-
nen vor. Aus Anlass des ersten gemeinsamen Investitionsvorhabens wurden die Regeln wie 
folgt ergänzt:  
 
Eigentum Boden 

Der Boden verbleibt im Eigentum des jeweiligen Standortkantons. Die durch die Universität 
genutzten Liegenschaften sollen mittels Baurechtsvertrag der Universität zu Eigentum über-
tragen werden. Die Baurechtsverträge werden zwischen der Universität und dem Grundei-
gentümer geschlossen. 
 
Eigentum Bau  

Das Gebäude (inkl. Ausstattung) wird in das Eigentum der Universität überführt. Ab Beginn 
des Baurechts ist die Universität Eigentümerin der Baurechtsparzelle und des entstehenden 
Neubaus.  
 
Gemeinsame Bauherrschaft 

Die Verantwortung für die Erstellung des Neubaus überträgt die Universität den Kantonen, 
indem sie sie bevollmächtigt, alle notwendigen Handlungen vorzunehmen und ihre Rechte 
als Eigentümerin in dieser Phase zu vertreten. Auf diese Weise übernehmen die Kantone 
während der Bauphase stellvertretend die Bauherrenrolle. Nach den Regeln der indirekten 
Stellvertretung treten die Kantone im eigenen Namen auf und können somit für die Baupha-
se die politische Verantwortung übernehmen und als Vertragspartei der am Bau involvierten 
Parteien agieren.  
 
Finanzierung Bau und Ausstattung 

Zur Finanzierung des Neubaus Biozentrum inkl. der Ausstattung gewähren die Kantone Ba-
sel-Stadt und Basel-Landschaft der Universität Basel je ein Darlehen, das jeweils die Hälfte 
der benötigten Projektkosten abdeckt. Die jeweiligen Darlehen erteilen die Trägerkantone zu 
ihren eigenen Selbstkosten (= Kosten für die Kapitalbeschaffung pro Kanton). Die Universi-
tät amortisiert und verzinst diese Darlehen. Die Darlehen decken die Gesamtkosten für die 
Erstellung des Neubaus ab, zuzüglich der im 2008 gewährten Projektierungskredite der Trä-
gerkantone von je CHF 11 Mio., abzüglich der Bausubventionen des Bundes. Diese Darle-
hen sind von der Universität zu aktivieren und ab Nutzungsbeginn über die geschätzte Nut-
zungsdauer abzuschreiben. Die Amortisation der Darlehen erfolgt fristenkongruent mit der 
Nutzungsdauer: Für das Gebäude in maximal 30 Jahren, für die Ausstattung und den Um-
zug in maximal 15 Jahren. 

4. Kosten und Finanzierung 

Der gesamte Finanzierungsbedarf für den Neubau beträgt CHF 327.6 Mio. Neben den Ge-
bäudekosten und den Ausstattungskosten sind darin auch die Umzugskosten, die Bau-
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rechtszinsen während der Bauphase und die Finanzierungskosten der Projektphase enthal-
ten.  
 

Position  CHF 

1 Gebäudekosten, BKP 1-8 *) 259'400’000 

2 Ausstattung, BKP 9   49'000’000 

3 Umzug     4’600’000 

4 Baurechtszinsen in der Bauphase     3’500’000 

5 Finanzierungskosten in der Projektphase **) 11'100’000 

Total inkl. 8 % MwSt. 327'600’000 

Index 119.7 Punkte, Stand Oktober 2011, Baukostenindex Hochbau Nordwestschweiz 

*) Die Projektierungskosten von CHF 22 Mio. sind in den Gesamtkosten enthalten. 

**) Schätzung basierend auf mehreren Annahmen 

 
Die Finanzierungskosten werden stark beeinflusst vom Finanzplan während der Bauzeit, von 
der periodengerechten Überweisung der Bundesbeiträge (gemäss Baufortschritt) und von 
den Darlehensmodalitäten (Zinssatz) der beiden Basel während der Bauzeit. Aufgrund der 
getroffenen Annahmen resultieren geschätzte Finanzierungskosten von ca. CHF 11.1 Mio. 
über die gesamte Periode von 2009 (Genehmigung des Projektierungskredits) bis 2017 (In-
betriebnahme). Da die definitive Höhe der Finanzierungskosten nicht im Voraus festgelegt 
werden kann, sollen die effektiv anfallenden Finanzierungskosten nach Projektabschluss 
bestimmt und in die Darlehen an die Universität eingerechnet werden.  
 
Um die Baukosten während der Erstellung des Neubaus begleichen zu können, sollen die 
beiden Trägerkantone der Universität je ein Bruttodarlehen von CHF 158.2 Mio. (die Hälfte 
der Gesamtkosten abzügl. Finanzierungskosten) gewähren. Diese Darlehen werden sich 
nach der Überweisung der erwarteten Bundessubventionen von ca. CHF 34.3 Mio. pro Trä-
gerkanton und der Belastung mit den erwarteten Finanzierungskosten von CHF 11.1 Mio. 
auf ca. CHF 129.5 Mio. netto reduzieren. Die Darlehen an die Universität werden amortisiert 
und verzinst. Die Darlehensmodalitäten sind durch die Regierungen der beiden Trägerkan-
tone mit der Universität schriftlich zu vereinbaren. 
 

Position  Insgesamt 
50% Anteile  
für BL und BS 

1 Projektgesamtkosten  327.6 Mio.  163.8 Mio. 

2 abzügl. erwarteter Finanzierungskosten   - 11.1 Mio.  - 5.6 Mio. 

3 Bruttodarlehen an die Uni  316.5 Mio.  158.2 Mio. 

4 abzügl. erwarteter Bundessubventionen   - 68.7 Mio.  - 34.3 Mio. 

5 zuzügl. erwarteter Finanzierungskosten     11.1 Mio.      5.6 Mio. 

6 Erwartete Nettodarlehen an die Uni  258.9 Mio.  129.5 Mio. 
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5. Auswirkungen auf Globalbeitrag der Uni ab 2017 

Mit dem Neubau ergeben sich ab Fertigstellung im 2017 für die Universität jährlich wieder-
kehrende Folgekosten von netto CHF 14.5 Mio., die das Globalbudget der Universität ab Be-
triebsbeginn im 2017 belasten werden. Diese Mehrbelastung ist bei der Bestimmung der 
Globalbeiträge ab 2017 zu berücksichtigen.  

6. Termine 

Ab dem Zeitpunkt der parlamentarischen Zustimmung in den beiden Trägerkantonen wird 
die Realisierung des Bauprojekts voraussichtlich 3 Jahre in Anspruch nehmen. Unter der 
Annahme, dass die Darlehen der beiden Kantone an die Universität im März 2013 bewilligt 
werden, ist der Baubeginn per 1. Juli 2013 geplant. Der Betriebsbeginn ist per September 
2017 terminiert.  
 
Tätigkeit

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bauprojekt mit KV � 30.06.12 Abgabe Bauprojekt

Bebauungsplan � 31.01.2013 Rechtskraft Bebauungsplan

Baugesuch � 15.08.2012 Eingabe Baugesuch

Baubewilligungsverfahren � 01.03.2013 Rechtskraft Baubewilligung

Bewilligung Darlehen > März 2013 � Bewilligung Darlehen

Referendumsfrist Darlehen Referendumsfrist

Baufreigabe LA � Baufreigabe

Ausschreibung Tiefbau (vorgezogen) � 01.03.2013 Vergabe Tiefbau (vorgezogen)

Tiefbau > Baubeginn 1.7.2013 8 Monate 01.03.14 Übergabe Baugrube an C+S

GU-Ausschreibung "Core+Shell" � 30.09.13 Vergabe GU C+S

Rohbau / Fassade "Core+Shell" 25 Monate � 31.03.16 Fertigstellung Rohbau / Fassade

Ausschreibungen HKLKSE � 01.04.2014 Vergabe HLKSE

Anlagen / Install. HLKKSE 22 Monate � 31.10.16 Fertigstellung HLKSE

Ausschreibungen "Ausbau" � 01.09.2015 Vergabe Ausbau

"Ausbau" (inkl. HLKKSE-Anteil) 17 Monate � 31.01.17 Fertigstellung

Betriebseinrichtungen 6 Monate � 30.11.16 Betriebseinrichtungen

Inbetriebnahme 6 Monate Inbetriebnahme

Bezug / Möblierung 4 Mt. Bezug

Beginn Betrieb > September 2017 Beginn Betrieb �

2015 2016 20172012 2013 2014

 
Anmerkung: Dieser Terminplan hat nur Gültigkeit, wenn in beiden Trägerkantonen kein Referendum gegen die 

Gewährung eines Darlehens an die Universität für den Neubau des Biozentrums zu Stande kommt. 
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7. Antrag 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss §8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des 
nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 

- Entwurf Grossratsbeschluss 
- Gemeinsame Beilage zur LRV BL bzw. zum Ratschlag BS 
- Pläne: Situation, Grundrisse, Schnitte, Fassade 
- Organigramm Projektorganisation 
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Grossratsbeschluss 
 
 

Ratschlag  
 

betreffend Gewährung eines Darlehens an die Universität Ba-
sel für den Neubau des Biozentrums  
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag 
und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der [Hier GR-Kommission eingeben]-
Kommission, beschliesst: 
 
 1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, der Universität Basel für den Neubau des 

Biozentrums ein verzinsliches und rückzahlbares Bruttodarlehen aus dem Ver-
waltungsvermögen in der Höhe von CHF 158.2 Mio. (Preisbasis Baukostenindex 
Hochbau Nordwestschweiz = 119.7 Punkte per Oktober 2011) zu gewähren, ab-
züglich der erwarteten Bundessubventionen (Prognose: CHF 34.3 Mio.) und zu-
züglich der erwarteten Finanzierungskosten während der Projektphase (Progno-
se: CHF 5.6 Mio.). 

 
 2. Die betrieblichen und finanziellen Folgekosten des Neubaus Biozentrum ab Be-

triebsbeginn im 2017 sind im Globalbeitrag der Universität Basel ab 2017 zu be-
rücksichtigen.  

 
 3. Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der Preisbasis vom Oktober 

2011 des Kredites unter Ziffer 1 werden mitbewilligt und sind in den Abrechnun-
gen nachzuweisen. Zur Anwendung kommt der Baupreisindex Hochbau Region 
Nordwestschweiz. 

 
 4. Diese Beschlüsse erfolgen unter dem Vorbehalt der gleichlautenden Zustim-

mung durch den Landrat des Kantons Basel-Landschaft. 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 






























































































